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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Klaus Riegert, Norbert Barthle,
Friedrich Bohl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 14/4683 –

Investitionen für die Errichtung, Erstausstattung und Bauunterhaltung von
Sportstätten für den Hochleistungssport

Die Olympischen Spiele und die Paralympics in Sydney haben eine Leis-
tungssteigerung und eine Leistungsdichte hervorgebracht, die es für deutsche
Athleten immer schwieriger erscheinen lässt, sich in der Spitzengruppe der
Welt zu behaupten. Dies trifft insbesondere für die so genannten Kernsportar-
ten wie Leichtathletik, Turnen und Schwimmen zu, aber auch für Sportarten,
in denen wir bisher in der Weltspitze vertreten waren.

Der Deutsche Sportbund und das Bundesministerium des Innern sollten die
Ergebnisse und Leistungen einer sorgfältigen Analyse unterziehen, Konse-
quenzen ziehen und die erforderlichen Maßnahmen einleiten. Wir müssen
vorab klären, ob wir zukünftig Hochleistungssport in der Weltspitze überhaupt
wollen. Wenn ja, dann müssen dem Hochleistungssport die entsprechenden
Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Höchstleistungen erfordern heute optimale Voraussetzungen, sie sind das Er-
gebnis einer Vielzahl von Maßnahmen, die zielorientiert gebündelt werden
müssen: Talent, persönliches Umfeld, trainingswissenschaftliche Forschung,
medizinische, soziale und pädagogische Betreuung, hervorragend ausgebil-
dete Trainer, tägliches Training und natürlich Trainings- und Wettkampfein-
richtungen, die den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen.
Der Bund hat in den vergangenen Legislaturperioden den Sport angemessen
unterstützt.

Die jetzige Bundesregierung hingegen kürzt Mittel für den Hochleistungs-
sport drastisch. Insbesondere die Mittel für Investitionen von Sportstätten für
den Hochleistungssport wurden unverhältnismäßig stark von 68 Mio. DM auf
40 Mio. DM gekürzt, das sind 41 %! Nach Verlautbarungen des Bundesminis-
terium des Innern sollen diese Kürzungen in den kommenden Jahren fortge-
setzt werden. Dies führt zu einer Schädigung der Infrastruktur des Hochleis-
tungssports und mindert die Chancen deutscher Athleten, manipulationsfrei
Höchstleistungen zu erbringen.
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Vo r b e m e r k u n g

Die von den deutschen Mannschaften bei den Olympischen Spielen und den Pa-
ralympics in Sydney erzielten Ergebnisse sind Anlass zu umfassender Analyse.
Die Bundesregierung hat die notwendigen Gespräche mit dem Deutschen Sport-
bund aufgenommen.

Die Bundesregierung steht zur Sicherung der internationalen Konkurrenzfähig-
keit des deutschen Spitzensports. Für die Sportförderung des Bundesinnenminis-
teriums sieht der BMI-Haushalt für das kommende Jahr rund 510 Mio. DM vor.

Davon fließen 54 Mio. DM in den Sportstättenbau für den Hochleistungssport.
Weitere 29 Mio. DM sind veranschlagt für das Sonderförderprogramm „ Golde-
ner Plan Ost“. Damit stehen im Haushaltsjahr 2001 für Investitionen in den bei-
den genannten Bereichen Bundesmittel in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr
2000 zur Verfügung.

Daneben werden weitere 252 Mio. DM Investitionsmittel für die Stadien Berlin
und Leipzig veranschlagt.

1. Welche Einrichtungen von Sportstätten für den Hochleistungssport, die
durch Mittel des Bundes aus dem Einzelplan 06, Titelgruppe 01 „Zuwen-
dungen für die Errichtung, Erstausstattung und Bauunterhaltung von
Sportstätten für den Hochleistungssport“ gefördert werden, gibt es in der
Bundesrepublik Deutschland an welchen Standorten (bitte die Einrichtun-
gen an den jeweiligen Standorten aufführen)?

2. Welche Sportarten können an diesen Sportstätten jeweils ausgeübt werden
(bitte die einzelnen Sportarten an den jeweiligen Standorten aufführen)?

Die Einrichtungen von Sportstätten für den Hochleistungssport, die durch Mittel
des Bundes aus dem Epl. 06 Titelgruppe 01 „Zuwendung für die Errichtung,
Erstausstattung und Bauunterhaltung von Sportstätten für den Hochleistungs-
sport“ gefördert werden, ergeben sich aus der beigefügten Anlage zu Frage 1, die
ebenfalls die ausgeübten Sportarten enthält. Sämtliche Einrichtungen können,
sofern aus trainingsmethodischer Sicht erforderlich und/oder sinnvoll, auch von
anderen Sportarten mitgenutzt werden.

3. In welcher Höhe wurden welche Sportstätten für den Hochleistungssport
mit Bundesmitteln in der 13. Legislaturperiode gefördert, und wie hoch
war der nominale und prozentuale Anteil der Zuwendungen des Bundes
bei jeder Einzelmaßnahme (bitte nach Jahren und bezogen auf die Maß-
nahme aufführen)?

4. In welcher Höhe entfielen in diesem Zeitraum Zuwendungen für Sportstät-
ten des Hochleistungssportes

a) auf die Errichtung,

b) auf die Erstausstattung und

c) auf die Bauunterhaltung jeweils insgesamt, und wie hoch war der nomi-
nale und prozentuale Anteil des Bundes bei jeder Einzelmaßnahme
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(bitte jeweils für das Jahr und die einzelne Maßnahme a), b), c) getrennt
aufführen)?

In der 13. Legislaturperiode wurden für Baumaßnahmen an Sportstätten für den
Hochleistungssport Bundesmittel in Höhe von insgesamt 283,5 Mio. DM bewil-
ligt. Die Ausweisung des nominalen und des prozentualen Anteils der Zuwen-
dungen des Bundes bei jeder Einzelmaßnahme, aufgeschlüsselt nach Jahren, ist
in der Kürze der Zeit nicht möglich.

5. Für welche Maßnahmen mit welchem Fördervolumen liegen der Bundes-
regierung Anträge auf den behindertengerechten Aus- und Umbau sowie
die behindertengerechte Ausstattung von Sportstätten für den Hochleis-
tungssport vor und welche konkreten Maßnahmen sind für 2001 und 2002
eingeplant (bitte die einzelne Maßnahme mit dem nominalen und prozen-
tualen Förderanteil des Bundes ausweisen)?

Entsprechende Anträge liegen der Bundesregierung nicht vor.

6. Schließt die Bundesregierung aus, dass es aufgrund der drastischen Haus-
haltskürzungen im Investitionsbereich für Sportstätten des Hochleistungs-
sports zu einer Verzögerung bei dem behindertengerechten Aus- und Um-
bau sowie der behindertengerechten Ausstattung von Sportstätten kommen
kann?

Ja, denn es gibt keine „drastischen Haushaltskürzungen“.

7. An welchen Sportstätten für den Hochleistungssport ist die behinderten-
gerechte Nutzung durch Aus-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen für
welche Sportarten uneingeschränkt gewährleistet?

8. Liegt der Bundesregierung eine abgestimmte Konzeption des Deutschen
Sportbundes und des Deutschen Behindertensport-Verbandes hinsichtlich
der gemeinsamen Nutzung von Sportstätten für den Hochleistungssport
bzw. des Aus-, Umbaus und der Ausstattung vor?

Wenn ja, welche Maßnahmen an welchen Sportstätten sieht diese Konzep-
tion vor?

9. Wenn nein, wird die Bundesregierung ein solches Konzept anfordern, um
die behindertengerechte Nutzung möglichst aller Sportstätten des Hoch-
leistungssports auch für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen zu
ermöglichen?

Das Förderprogramm der Bundesregierung hat dazu geführt, dass die Mehrzahl
der Sportstätten für den Hochleistungssport eine behindertengerechte Nutzung
zulässt. Dies gilt insbesondere für die dem Behindertenleistungssport geöffneten
und entsprechend ausgestatteten Olympiastützpunkte und Bundesleistungszent-
ren. In Duisburg wurde mit erheblicher finanzieller Beteiligung des Bundes eine
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zentrale Ausbildungs- und Trainingsstätte für den Behindertensport errichtet.
Die Beantwortung im Einzelnen könnte nur durch eine umfangreiche Erhebung
vor Ort an allen jemals mit Bundesmitteln geförderten Einrichtungen erfolgen.
Eine mit dem Deutschen Sportbund und dem Deutschen Behinderten-Sport-Ver-
band abgestimmte Konzeption liegt nicht vor.

Im Rahmen der Auswertung von Sydney 2000 werden auch mit dem Deutschen
Behinderten-Sport-Verband und dem Deutschen Sportbund Fragen des Bedarfs
und der Umsetzung des behindertengerechten Ausbaues von Sportstätten für den
Hochleistungssport erörtert. Die Bundesregierung ist bereit, begründete Bedarfs-
anmeldungen in ihre Förderplanung aufzunehmen.

10. Lagen bzw. liegen der Bundesregierung aus der 13. Legislaturperiode
Anträge auf Zuwendungen des Bundes für die Errichtung, die Erstaus-
stattung und die Bauunterhaltung von Sportstätten für den Hochleistungs-
sport vor, die abgelehnt bzw. noch nicht genehmigt wurden?

Wenn ja, um welche Anträge mit jeweils welchem Förderungsvolumen
handelt es sich und wie begründet die Bundesregierung die Ablehnung?

Soweit Mittel vorhanden und Anträge baufachlich und sportfachlich begründet
waren bzw. sind, wurde bzw. wird ihnen entsprochen. Anträge, bei denen diese
Voraussetzungen nicht vorlagen bzw. vorliegen, wurden bzw. werden abgelehnt.
Der zu erwartende Aussagewert aus der Beantwortung der weitergehenden Fra-
gen steht außer Verhältnis zu dem mit einer Antwort verbundenen erheblichen
Personal- und Zeitaufwand, so dass die Bundesregierung von einer detaillierten
Antwort absieht.

11. Für welche Sportstätten des Spitzensports hat das Bundesministerium des
Innern in den Jahren 1999/2000 Zusagen für eine Förderung gegeben und
in welchem Umfang sind Fördermittel zugesagt worden (bitte die Sport-
stätten mit dem zugesagten Fördervolumen einzeln auflisten)?

Zusagen für eine Förderung erfolgen durch einen Zuwendungsbescheid.

Die vom Bundesministerium des Innern in den Jahren 1999/2000 ausgesproche-
nen Bewilligungen ergeben sich im Einzelnen aus der beigefügten Anlage zu
Frage 11.

12. Welche Einzelmaßnahmen sind von den bis einschließlich dem Haus-
haltsjahr 2000 bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen betroffen
und wie hoch ist das entsprechende Fördervolumen des Bundes insge-
samt und auf die Einzelmaßnahme bezogen?

Soweit sich die Frage auf die in der Anlage zu Frage 11 aufgeführten Maßnah-
men beziehen sollte, ist davon auszugehen, dass alle sich über mehrere Haus-
haltsjahre erstreckenden Baumaßnahmen im Rahmen von Verpflichtungs-
ermächtigungen gefördert werden.
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13. Wie verteilt sich das finanzielle Volumen der vorliegenden Bedarfsan-
meldungen für die Errichtung von Sportstätten für den Hochleistungs-
port, das von der Bundesregierung mit 160 Mio. DM Förderanteil des
Bundes angegeben wird, (schriftliche Frage 22 in Drucksache 14/4213),
auf die jeweils beantragte Einzelmaßnahme und um welche Einzelmaß-
nahmen handelt es sich?

Das finanzielle Volumen der vorliegenden Bedarfsanmeldungen beträgt zurzeit
196,5 Mio. DM Bundesmittel. Die Erfassung der Einzelvorhaben ergibt sich aus
der Anlage zu Frage 13. Hinzu kommen jährlich bis zu 10,0 Mio. DM Bundes-
mittel für Maßnahmen der Bauunterhaltung in Olympiastützpunkten, Bundes-
leistungszentren und herausgehobenen Bundesstützpunkten.

14. Wie teilt sich der in Frage 13 angegebene Förderanteil des Bundes bei
den Einzelmaßnahmen in Bezug auf a) die Errichtung, b) die Erstausstat-
tung und c) die Bauunterhaltung auf (bitte jede Maßnahme einzeln nach
a), b), c) getrennt aufführen)?

Auf die Antwort zu Frage 13 wird verwiesen. Bei den in der Anlage zu Frage 13
aufgeführten Maßnahmen handelt es sich ausschließlich um Vorhaben der Er-
richtung und Erstausstattung, nicht um Maßnahmen der Bauunterhaltung,

15. Beabsichtigt die Bundesregierung, die im Haushalt 2001 vorgenommene
Kürzung der Investitionen für Sportstätten des Hochleistungssports um
28 Mio. DM (68 Mio. DM in 2000 auf 40 Mio. DM in 2001) im Haushalt
2002 wieder in vollem Umfang zurückzunehmen oder gibt es in der Bun-
desregierung Überlegungen, diese Investitionen auf Dauer auf niedrigem
Niveau zu halten?

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

16. In welcher Höhe sind Mittelzuweisungen von der Bundesregierung für
die Haushalte 2002 bis 2005 für Investitionen für Sportsstätten des Hoch-
leistungssports geplant (bitte das vorgesehene Investitionsvolumen auf
das jeweilige Jahr bezogen anführen)?

Die Einplanung von Mitteln zur Förderung des Baues von Sportstätten für den
Hochleistungssport ab dem Jahr 2002 erfolgt im Rahmen der jeweiligen Haus-
haltsaufstellungsverfahren unter Berücksichtigung haushaltsmäßiger und sport-
fachlicher Prioritäten.

17. Welche Auswirkungen erwartet die Bundesregierung durch die Kürzung
der Bundesmittel für die Bauunterhaltung auf die Kommunen?

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die Bundesmittel für die Bauunterhal-
tung zu kürzen. Die Bauunterhaltung geförderter Einrichtungen wird weiterhin
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Priorität behalten. Die Bundesregierung erwartet daher keine generellen Auswir-
kungen auf die Kommunen.

18. In welchem zeitlichen Rahmen hätten die von den Maßnahmeträgern be-
antragten Maßnahmen befriedet werden können, wenn die Investitions-
förderung wie bisher auch zukünftig, d. h. in den Jahren 2001 bis 2004,
bei jährlich 68 Mio. DM liegen würde?

Die Förderpraxis beim Sportstättenbau für den Hochleistungssport zeigt, dass
Bedarfsanmeldungen aus baufachlichen, sportfachlichen und finanziellen Grün-
den regelmäßig Änderungen unterliegen; bestehende Planungen werden zurück-
genommen oder angepasst, neue, dringendere Projekte zur Förderung vorge-
schlagen. Außerdem ist in jedem Einzelfall die Gesamtfinanzierung durch
Länder, Kommunen und sonstige Maßnahmeträger unter Berücksichtigung der
jeweiligen Interessenlage und Leistungsfähigkeit (Komplementärmittel) sicher-
zustellen. Die Frage lässt sich daher im Einzelnen nicht beantworten.

19. Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung die Mittel für den Hoch-
leistungssport um 14 %, dabei die Mittel für Sportstätten des Hochleis-
tungssports um rd. 41 % gekürzt, während die Haushaltskonsolidierung
insgesamt nur rd. 0,02 % beträgt?

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

20. Welche Gründe haben die Bundesregierung bewogen, das in der Regel
vom professionellen Sport genutzte Berliner Olympiastadion mit rd.
400 Mio. DM zu fördern, den überwiegend von Amateuren und talentier-
ten Nachwuchssportlern genutzten Sportstätten des Hochleistungssports
die Mittel drastisch zu kürzen?

Wie bereits der Parlamentarische Staatssekretär Karl Diller am 15. September
2000 zu der schriftlichen Frage des Abgeordneten Klaus Riegert vom 12. Sep-
tember 2000 (BT-Drs. 14/4126, S. 7 Nr. 13) ausgeführt hat, stellt die Bundes-
regierung mit der Förderung sicher, dass in der Bundeshauptstadt im Hinblick
auf die Außenwirkung ein angemessenes Stadion – insbesondere auch zur Fuß-
ballweltmeisterschaft 2006 (Endspiel) – zur Verfügung steht. Im Übrigen wird
auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

21. Wie begründet die Bundesregierung die Herabstufung der Fördersätze
zur Errichtung, Erstausstattung und Bauunterhaltung von Sportstätten für
den Hochleistungssport und ist diese Maßnahme mit den Ländern, Kom-
munen und anderen Maßnahmeträgern abgestimmt?

22. Wenn ja, haben alle Maßnahmeträger zugestimmt, und wenn nein, durch
wen sollen die entstehenden Defizite ausgeglichen werden?

Die Fördersätze bei der Errichtung, Erstausstattung und Bauunterhaltung von
Sportstätten für den Hochleistungssport wurden generell nicht herabgestuft. In
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begründeten Einzelfällen gab es Veränderungen aufgrund einer Neubewertung
von Bundesinteresse und Bundesnutzung. Soweit Maßnahmen getroffen werden
mussten, wurden sie mit den Ländern, Kommunen und anderen Maßnahmeträ-
gern abgestimmt. Soweit bei vermindertem Bundesinteresse und geringerer
Bundesnutzung Finanzierungsdefizite ausgeglichen werden müssen, muss dies
durch die Länder, Kommunen und sonstigen Maßnahmeträger erfolgen.
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Förderung des Baues von Sportstätten für den Hochleistungssport
Aktuell geförderte Einrichtungen nach Standorten/Sportarten

Stand: 22. 11. 2000
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noch Anlage zu Frage 1



Drucksache 14/4940 – 10 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

noch Anlage zu Frage 1
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noch Anlage zu Frage 1
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noch Anlage zu Frage 1
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Anlage zu Frage 11

Förderung des Baues von Sportstätten für den Hochleistungssport
hier: Förderzusagen in den Jahren 1999 und 2000

Stand: 23. 11. 2000
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noch Anlage zu Frage 11



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 15 – Drucksache 14/4940

Anlage zu Frage 13

Förderung des Baues von Sportstätten für den Hochleistungssport
hier: Angemeldete Maßnahmen für die Förderplanung ab dem Haushaltsjahr 2001

Hinweis:

Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen basieren auf Anmeldungen der Bundessportfachverbände, des
Deutschen Sportbundes – Geschäftsbereich Leistungssport –, der Länder und Kommunen sowie sonstiger Maß-
nahmeträger.

Die angemeldeten Maßnahmen sind hinsichtlich des Zeitpunktes und der Höhe der zu gewährenden Bundesmittel
noch nicht verhandelt. Auch ist noch offen, inwieweit die Gesamtfinanzierung durch die Bereitstellung erforder-
licher Komplementärmittel gesichert werden kann.

Bei den Gesamtkosten handelt es sich zum Teil um grobe Schätzungen, auch ist der Maßnahmeumfang aus sport-
fachlicher und baufachlicher Sicht zu überprüfen.

Die ausgewiesenen erwarteten Bundeszuwendungen sind unter dem Gesichtspunkt des Bundesinteresses zu
überprüfen und ggf. anzupassen und orientieren sich in den Regelförderhöchstsätzen für Bundesleistungszentren
bzw. Bundesstützpunkte.

Stand: 24. 11. 2000
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noch Anlage zu Frage 13
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noch Anlage zu Frage 13
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noch Anlage zu Frage 13
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noch Anlage zu Frage 13
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noch Anlage zu Frage 13
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noch Anlage zu Frage 13
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noch Anlage zu Frage 13
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